
  
 

 
 
 
le tzte  Aktual is ierung:   25.1.2023 
 
 
OLG Brandenburg, Beschl. v. 4.10.2022 – 3 W 109/22 
 
 
BGB § 2250 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Drei-Zeugen-Testaments 
 
Die Errichtung eines Drei-Zeugen-Testaments gem. § 2250 BGB setzt voraus, dass sich der 
Erblasser in so naher Todesgefahr befunden hat, dass voraussichtlich weder die Errichtung eines 
Testaments vor einem Notar (§ 2232 BGB) noch vor einem Bürgermeister (§ 2249 BGB) möglich 
gewesen wäre. 
 
(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 
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